
 

 

 

Vier-Tore-Stadt  
Neubrandenburg 

Anfrage 
 
gemäß § 6 der Hauptsatzung 
 
Anfragen Nr.: ANF/VII/0132   
    
  
Gegenstand:  Kostenentwicklung Vorhaben Regionalschule Nord 

 

 

Behandlung:  öffentlich 
  
Anfrage vom: 28.04.2022 (Sitzung der Stadtvertretung)  
  
Einreicher: Ratsherr Kuhnert 
  
  
  

 
 
 
 
Ratsherr Kuhnert (DIE LINKE) bezieht sich auf den Punkt 2.2.1. des vorgelegten Berichtes 
des Oberbürgermeisters. Er stellt fest, dass die Gesamtkosten der Maßnahme erheblich 
gestiegen sind und möchte wissen, ob diese Steigerung mit den erhöhten Baupreisen, 
Lohnkosten etc. zu begründen ist. Er fragt, ob eventuell noch auf zusätzliche 
Städtebaufördermittel gehofft werden kann? 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg-Postfach 11 02 55-17042 Neubrandenburg 

Herrn 
Jan Kuhnert 

Der Oberbürgermeister 

Datum: 

11.05.2022

ANFNll/0132 -Anfrage zur Kostenentwicklung Vorhaben Regionalschule Nord 

Sehr geehrter Ratsherr Kuhnert, 

in Beantwortung Ihrer Anfrage vom 28.04.2022 zur Kostenentwicklung des Vorhabens Regi
onalschule Nord kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: 

Die Überschreitung der Gesamtkosten resultiert aus der gegenwärtigen, corona-bedingten 
Marktsituation. In diesem Zusammenhang haben maßgeblich Lieferschwierigkeiten, Verzö
gerungen der Bauzeiten, Bau- und Materialpreissteigerungen sowie teilweise sehr mäßige 
Beteiligungen an den Ausschreibungen zur Kostenentwicklung beigetragen. Zusätzlich stellt 
die Sanierung im Bestand Chance und Risiko zugleich dar. Unvorhergesehene, aber be
standsbedingte Änderungen der Tragwerksplanung sowie Forderungen im Rahmen der 
Aufstellung der Gefährdungsbeurteilung führten zu erheblichen zusätzlichen Kosten zu Be
ginn der Bauausführung. 

Der zusätzliche Finanzierungsbedarf wird durch zusätzliche Eigenmittel der Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg gedeckt. Diese sind in den vergangenen Haushaltsplanungen bereits ein
gestellt worden. Dem Antrag auf weitere Städtebaufördermittel wurde vom ehemals 
zuständigen Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes M-V nicht 
zugestimmt. 

Unter dem Vorbehalt der Prüfung der Schlussabrechnung der Einzelmaßnahme durch das 
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern dürfen gemäß Punkt A 6.5 Städtebauförder
richtlinie die für die Einzelmaßnahme anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben aus 
zwingenden Gründen um bis zu zehn Prozent überschritten werden. 

Hausanschrift: 
Rathaus 
Friedrich-Engels-Ring 53 
17033 Neubrandenburg 

Bankverbindung: 
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin 
BIC: NOLADE21 NBS 
IBAN: DE93150502003010401700 

Kontakt: 
Tel. 0395 555-0 
Fax 0395 555-2600 
stadt@neubrandenburg.de 
www.neubrandenburg.de 
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